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Erwägungen

E. 2
Parzellen Reben gepflanzt. Vor allem habe die Kommission auch nicht gewürdigt, dass die
streitigen Parzellen Richtung Süden orientiert seien. Ausserdem müsse man
berücksichtigen, dass die Beschwerdeführerin schon seit langem andere Rebgrundstücke in
einer Luftliniendistanz von ungefähr 100 m bewirtschafte, die sogar rund 20 m höher lägen
als die hier beiden erwähnten Parzellen und eine Hangneigung von nur 11 bis 14%
aufwiesen. Ausserdem habe sich die Vorinstanz darüber ausgeschwiegen, inwiefern die
fraglichen Parzellen windoffen und frostgefährdet seien. Buchs sei von jeher ein bekanntes
Weindorf, wo qualitativ hochstehender Wein produziert werde. Das Verbot, Reben zu
pflanzen, stelle auch eine Verletzung der Handels- und Gewerbefreiheit dar. Endlich sei
fraglich, ob die Mitglieder der Expertenkommission mit den örtlichen Verhältnissen
vertraut seien, da die Mehrzahl von ihnen aus der französischsprachigen Schweiz stamme.
D. Das EVD beantragt in seiner Vernehmlassung vom 10. Juli 1989, die Beschwerde
kostenfällig abzuweisen; auf die Begründung wird soweit notwendig in den nachfolgenden
Erwägungen zurückgekommen. E. Am 18. August 1989 fand ein Augenschein statt. F. Das
Rebbaukommissariat des Kantons Zürich bestätigte in seiner Vernehmlassung vom 27. Juli
1990, dass das Furttal, zu dem auch die Gemeinde Buchs gehöre, ein altes Rebgebiet
darstelle. Die Grundstücke der Familie X lägen auf einer Höhe zwischen 430 und 450 m ü.
M. und befänden sich somit für zürcherische Verhältnisse auf einer mittleren Höhe. Die
Reben von Boppelsen und von Regensberg lägen sogar rund 100 m höher. Was das Klima
anbelange, so gehöre das Furttal zusammen mit dem Rafzerfeld und dem Kohlfirst zu den
Rebgebieten des Kantons Zürich, die von Frühjahrsfrösten mittelstark gefährdet werden.
Auch die Bodenbeurteilung spreche nicht gegen eine rebbauliche Nutzung. Endlich sei die
Traubenqualität vergleichbar mit derjenigen des Bezirks Dielsdorf. G. Gemäss einem
Antrag des BLW vom 30. August 1990 wurde noch die Schweizerische Meteorologische
Anstalt (SMA), Sektion Agrar- und Biometeorologie, Zürich, eingeladen, sich zum Klima
in Buchs zu äussern. In ihrem Bericht vom 26. September 1990 kommt die SMA zum
Ergebnis, dass sich die Region Buchs aufgrund der lokalen Klimaverhältnisse nur bedingt
für den Weinbau eigne. Massgebend blieben daher die lokalen mikroklimatischen
Verhältnisse, die ohne zusätzliche Messungen auf den fraglichen Parzellen nicht mit
genügender Genauigkeit bestimmt werden könnten. Das zur Verfügung stehende
Datenmaterial lasse keine genaueren Aussagen zu. H. Die Familie X hielt in ihrer Eingabe
vom 15. November 1990 fest, dass die Ausführungen der SMA im Vergleich zu denjenigen
des kantonalen Rebbaukommissariats widersprüchlich seien; diese Widersprüche liessen
sich aber aus dem Wege räumen, da die auf benachbarten Grundstücken durchgeführte
diesjährige Weinernte für Blauburgunder und Riesling-Sylvaner mit 99 beziehungsweise 79
Öchsle-Grad qualitativ gut ausgefallen sei. Ferner mache man darauf aufmerksam, dass ein
Herr V. und ein Herr M. im Jahr 1989 beziehungsweise 1990 die Bewilligung erhalten



E. 3
Die Beurteilung eines Grundstücks bezüglich seiner Eignung für den Rebbau nach den im
Weinstatut aufgestellten Kriterien wirft Tat- und Rechtsfragen mit einem gewissen
Beurteilungsspielraum auf. Obwohl dem Bundesrat als Beschwerdeinstanz auch die
Angemessenheitskontrolle zusteht (Art. 49 Bst. c VwVG), übt er nach konstanter Praxis
doch Zurückhaltung, wenn der angefochtene Entscheid auf der Begutachtung durch
amtliche Experten beruht (VPB 43.88). Diese zurückhaltende Kognition ist auch in Fällen
der vorliegenden Art am Platz, in denen die Experten schon im Einspracheverfahren von
der Bewilligungsinstanz beigezogen worden

E. 4
Der Streit dreht sich um die Frage, ob die umstrittenen Parzellen gemäss Art. 6 Abs. 2 in
Verbindung mit Art. 5 Weinstatut unbestreitbar für den Weinbau geeignet sind, obwohl die
Expertenkommission die Aufnahme dieser Parzellen in den Rebbaukataster ablehnt. a. Die
beiden erwähnten Parzellen befinden sich in der Landwirtschaftszone unterhalb des
traditionellen Rebberges und gemäss der Karte «Wärmegliederung der Schweiz aufgrund
von phänologischen Geländeaufnahmen in den Jahren 1969 bis 1973» nicht in der
Weinbaustufe, sondern im Grenzbereich der beiden Klimastufen «mild» (Obst- und
Ackerbaustufe) und «ziemlich warm» (Grenzklima des erwerbsmässigen Weinbaues). Sie
weisen eine durchschnittliche Neigung von ungefähr 15% auf, liegen auf einer Höhe von
450 m ü. M. und sind südlich exponiert. Die Expertenkommission hat sich daher zu Recht
widersetzt, die vorgenannten Parzellen ganz oder teilweise in den Rebbaukataster
aufzunehmen, zumal die Parzellen auch windoffen und frostgefährdet sind. Diese Ansicht
wird dem Grundsatz nach von der SMA geteilt, die aufgrund vorhandener Daten prüfte, ob
sich die Region Buchs für den Weinbau eigne: So entsprächen die regionalen
Klimaverhältnisse kaum den geforderten Ansprüchen; sollten jedoch günstige
mikroklimatische Verhältnisse vorliegen, wäre es möglich, in dieser Region Weinbau zu
betreiben. Ohne zusätzliche Messungen liessen sich die mikroklimatischen Verhältnisse
nicht mit genügender Genauigkeit bestimmen. b. Gesicherte Aussagen über klimatische
Daten setzen nach Ansicht der SMA gezielte Messungen während drei bis fünf Jahren
voraus, um dann diese Messergebnisse mit den Daten schon bestehender Klimastationen in
dieser Region vergleichen zu können. Die Beschwerdeführer lehnen aber solche Messungen
ab, da ihnen Expertenkosten in der Grössenordnung von ungefähr Fr. 30 000.- bis Fr. 40
000.- zu hoch seien und in keinem Verhältnis stünden zum mutmasslichen Ertrag von
ungefähr 12 000 Flaschen pro Jahr. c. Nach Art. 12 VwVG stellt die Behörde den
Sachverhalt von Amtes wegen fest. Der Untersuchungsgrundsatz besagt, dass die
Verwaltungsjustizbehörden von sich aus für die richtige und vollständige Abklärung des
rechtserheblichen Sachverhalts zu sorgen haben. Nach ständiger Rechtsprechung ist aber
die Beschwerdeinstanz nicht verpflichtet, von sich aus, über die tatsächlichen Vorbringen
der Partei hinaus, den Sachverhalt vollständig neu zu erforschen. Sie kann sich in der Regel
damit begnügen, die Stichhaltigkeit der Vorbringen zu überprüfen. Der
Untersuchungsgrundsatz bedeutet folglich, dass die Behörde - vor allem die
Rechtsmittelinstanz - den ihr vorgelegten Tatbestand berichtigen oder ergänzen kann, dass
sie ihn aber nicht weiter erforschen muss, wenn keine besonderen Umstände dies ihr
nahelegen. Solche liegen nicht vor: Die Beschwerdeführer lehnten wie schon erwähnt
detaillierte meteorologische Untersuchungen wegen des von ihnen zu tragenden
Kostenrisikos ab (Art. 33 VwVG). Vor allem kommt hinzu, dass dem



Untersuchungsgrundsatz und der damit verbundenen
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Verpflichtung der Verwaltungsjustizbehörden, zusätzliche Abklärungen vorzunehmen,
auch einmal Grenzen gesetzt sind. Es ist nicht Aufgabe der Rechtsmittelinstanz und der
Verwaltungsjustizbehörden, eigenständig klimatologische Forschungsarbeit zu leisten.
Diese Aufgabe obliegt vielmehr dem Gesuchsteller beziehungsweise dem
Beschwerdeführer, welcher der Behörde die massgebenden Messdaten vorzulegen hat
(BGE 110 V 112 E. 2b; Rhinow René A. / Krähenmann Beat, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel/Frankfurt am Main 1990, Nr. 88). In
diesem Zusammenhang ist ferner zu beachten, dass selbst das Rebbaukommissariat des
Kantons Zürich keine präzisen Daten liefern kann, welche die unbestreitbare Eignung der
Grundstücke der Beschwerdeführer für den Rebbau belegen. Wenn das kantonale
Rebbaukommissariat meint, die Durchschnittstemperatur sei wegen des
Höhenunterschiedes von rund 100 m gegenüber der nächstgelegenen Messstation auf dem
Zürichberg um ungefähr 0,8° C höher, so handelt es sich, wie das kantonale
Rebbaukommissariat selber zugibt, bloss um eine Annahme; eine solche fällt hier nicht
entscheidend ins Gewicht und zwar um so weniger, als das Furttal zusammen mit dem
Rafzerfeld und dem Kohlfirst zu den von den Frühjahrsfrösten mittelstark gefährdeten
Rebgebieten gehört. Übrigens stellt selbst das kantonale Rebbaukommissariat die
unbestreitbare Eignung der Parzellen für den Rebbau in Zweifel; so wird in der
Vernehmlassung zum Beweisergebnis vom 27. Juli 1990 nicht die unbestreitbare Eignung
für den Rebbau in den Vordergrund gestellt, sondern man beschränkt sich auf den eher
vorsichtigen Hinweis, dass die natürlichen Produktionsfaktoren der neu in den
Rebbaukataster aufzunehmenden Grundstücke im grossen und ganzen den Verhältnissen
der anderen noch mit Reben bepflanzten Grundstücke in Buchs entsprächen. Es versteht
sich somit von selbst, dass eine solche Ausgangslage nicht dazu angetan ist, von Amtes
wegen aufwendige Untersuchungen zu veranlassen, und zwar um so weniger, als auch die
Beschwerdeführer nicht gewillt sind, allenfalls die damit verbundenen hohen Kosten zu
tragen. d. Der Einwand der Beschwerdeführer und des kantonalen Rebbaukommissariats,
man habe schon von jeher in der Gegend von Buchs und im Furttal Rebbau betrieben, stösst
ins Leere. Entscheidend für die Aufnahme einer Parzelle ist, ob die Voraussetzungen von
Art. 5 Weinstatut erfüllt sind, und zwar unabhängig von den historischen Gegebenheiten.
Auch der Einwand, die in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen Rebgrundstücke ergäben
eine gute Weinqualität, für Blauburgunder 99 und für Riesling-Sylvaner 79 Öchsle-Grad,
vermag daran nichts zu ändern, denn die Weinqualität andernorts gelegener Grundstücke
besagt für sich allein betrachtet nichts aus über gleiche oder eventuell noch bessere Qualität.
Ferner sind die Beschwerdeführer nicht rechtsungleich behandelt worden. Die
Rebgrundstücke der Familie V. in Niederhasli liegen nicht nur in einer anderen
Geländekammer, sondern auch in einer besseren Klimazone als die Parzellen in Buchs.
Endlich grenzt die Parzelle von Herrn M., die am 1. Mai 1990 in die Rebbauzone
aufgenommen worden ist, an das traditionelle Rebgebiet der Gemeinde Buchs und ist somit
als Arrondierung anzusehen. Zudem liegt diese Parzelle leicht höher als die Parzellen der
Beschwerdeführer, weshalb sie besser gegen Fröste (Kaltluftsee) geschützt ist. Es gehört
endlich zum Wesen
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Endlich wird bemängelt, die Expertenkommission habe im Einspracheverfahren (vgl. oben
I B) die gesetzlichen Voraussetzungen für die Aufnahme in den Rebbaukataster nicht oder
falsch gewürdigt. Vor allem falle auf, dass die Mehrzahl der Mitglieder der
Expertenkommission aus den welschen Anbaugebieten oder aus den Anbaugebieten des
Kantons Wallis stammten und folglich mit den örtlichen Verhältnissen weniger vertraut
sein könnten als die übrigen Mitglieder dieser Kommission. Aus den Akten geht nicht
hervor, wie sich die Expertenkommission im einzelnen zusammensetzte; vor allem sind die
Namen der einzelnen Mitglieder nicht bekannt, die sich mit der Prüfung der Einsprache
befassten. Dies ist hier aber ohne Belang, denn der Vorwurf richtet sich einzig gegen den
mangelnden Sachverstand; Ausstandsgründe gegen einzelne Mitglieder der
Expertenkommission gemäss Art. 10 VwVG werden nicht vorgebracht, ebenso wenig eine
damit verbundene Missachtung der Ausstandsregeln. Was die Herkunft der Experten
anbelangt, so spielt es keine Rolle, ob diese aus dem französischsprachigen Teil der
Schweiz oder aus dem Kanton Wallis stammen, denn die Herkunft stellt für sich allein kein
Umstand dar, welcher den Anschein der Befangenheit oder die Gefahr der
Voreingenommenheit zu begründen vermag. Auf das subjektive Empfinden der
Beschwerdeführer darf daher nicht abgestellt werden, da keine Anhaltspunkte dafür
vorliegen, dass die Experten ihre Aufgabe nicht nach bestem Wissen und Gewissen erfüllt
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Die Beschwerde ist daher abzuweisen.
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